
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

88
9 

57
1

A
1

TEPZZ 88957_A_T
(11) EP 2 889 571 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
01.07.2015 Patentblatt 2015/27

(21) Anmeldenummer: 14004417.3

(22) Anmeldetag: 23.12.2014

(51) Int Cl.:
F42B 4/20 (2006.01) F42B 39/00 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(30) Priorität: 27.12.2013 DE 102013021912

(71) Anmelder: WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH
53783 EITORF (DE)

(72) Erfinder: Alef, Georg
51570 Windeck-Gerressen (DE)

(74) Vertreter: Geskes, Christoph et al
Geskes Patent- und Rechtsanwälte 
Postfach 51 06 28
50942 Köln (DE)

(54) Haltevorrichtung für mindestens zwei Feuerwerksraketen

(57) Zur Lösung der Aufgabe, eine Haltevorrichtung
für mindestens zwei Feuerwerksraketen zur Verfügung
zu stellen, mittels welcher die Wurfweite reguliert werden
kann, wird eine solche Vorrichtung vorgeschlagen, die
beabstandet von einem Kopf einer Feuerwerksrakete die

mindestens zwei Leitstäbe der Feuerwerksraketen zu-
einander hält derart, dass bei einem Abbrand mindestens
einer der Raketen sämtliche Raketen am Flug gehindert
sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Haltevor-
richtung für mindestens zwei Feuerwerksraketen, wobei
die Feuerwerksraketen einen Leitstab und einen Kopf
umfassen, als auch eine Verpackungseinheit umfassend
mindestens eine solche Haltevorrichtung und deren Ver-
wendung.
[0002] Feuerwerksraketen, welche insbesondere zu
Silvester, aber auch zu sonstigen festlichen Angelegen-
heiten zum Einsatz kommen, werden üblicherweise in
einer Umverpackung dem Käufer angeboten, in welchem
mehrere solcher Feuerwerksraketen angeordnet sind.
Durch nationale oder zwischenstaatliche Rechtsvor-
schriften ist die Art und Weise des in Verkehrbringens
solcher Feuerwerksraketen geregelt. Zusätzlich existie-
ren Vorschriften in Hinblick auf den Transport und die
Lagerung, beispielsweise in Deutschland die ADR be-
ziehungsweise RID. Im Hinblick auf die Lagerung und
den Transport von Feuerwerksraketen existieren dabei
Vorschriften, welche beispielsweise auch einen unkont-
rollierten Abbrand von Raketen betreffen. Fängt eine ge-
lagerte oder transportierte Feuerwerksrakete Feuer und
wird gezündet, tritt diese aus der Verpackungseinheit
aus, da die Umverpackung, welche üblicherweise aus
einer Kunststofffolie, beispielsweise aus Polyethylen, be-
steht, nicht geeignet ist, die gezündete Feuerwerksrake-
te am Austreten aus der Verpackungseinheit zu hindern.
Durch die dann aus der Verpackungseinheit austretende
Feuerwerksrakete können wiederum andere gelagerte
oder transportierte Materialien insbesondere weitere py-
rotechnische Gegenstände wie Feuerwerksraketen, ge-
zündet, beziehungsweise ein Brand ausgelöst werden.
Daher sind in nationalen oder zwischenstaatlichen Vor-
schriften betreffend den Transport und die Lagerung von
pyrotechnischen Gegenständen wie Feuerwerksraketen
Regelungen vorgesehen, wie beispielsweise eine Vor-
schrift betreffend die sogenannte "Wurfweite" des pyro-
technischen Gegenstandes, die für Feuerwerksraketen,
welche insbesondere an Endverbraucher abgegeben
werden können, so die nationalen Vorschriften insbeson-
dere im Hinblick auf die Masse des Effektsatzes dies
zulassen, maximal 15 Meter (Stand 1. Dezember 2013)
beträgt. Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
Vorrichtung zur Verfügung zustellen, mittels welcher eine
Wurfweite von Raketen bei einem unkontrollierten Ab-
brand (Außenbrandtest) von weniger als 15 Meter sicher-
gestellt ist.
[0003] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine erfin-
dungsgemäße Haltevorrichtung für mindestens zwei
Feuerwerksraketen, wobei die Feuerwerksraketen einen
Leitstab und einen Kopf umfassen, wobei beabstandet
vom Kopf die mindestens zwei Leitstäbe zueinander ge-
halten sind derart, dass bei einem Abbrand mindestens
einer der Raketen sämtliche Raketen am Flug gehindert
sind. Bevorzugt verbleiben die Raketen in der Umverpa-
ckung oder aber treten gegebenenfalls gemeinsam aus
dieser aus, behindern sich jedoch gegenseitig am Flug.

Durch die erfindungsgemäße Haltevorrichtung wird vor-
teilhafterweise verhindert, dass eine Wurfweite von klei-
ner Metern erzielbar ist.
[0004] Die erfindungsgemäße Haltevorrichtung ist als
Halteelement aufzufassen. Das Halteelement ist selbst
keine Verpackung. Das Halteelement umschließt die
mindestens zwei Feuerwerksraketen im Wesentlichen
nicht vollständig, sondern nur teilweise. Bevorzugt wer-
den nur die Leitstäbe der mit zwei Feuerwerksraketen
durch die Haltevorrichtung in einem Teilbereich abge-
deckt.
[0005] Ganz besonders bevorzugt umfasst die Halte-
vorrichtung im Sinne eines Halteelements für mindes-
tens zwei Feuerwerksraketen ein Oberteil und ein Unter-
teil und mindestens eine Aufnahme für mindestens einen
Leitstab, wobei die Feuerwerksraketen einen Leitstab
und einen Kopf umfassen, wobei beabstandet vom Kopf
die mindestens zwei Leitstäbe durch die Aufnahme des
Halteelements derart zueinander gehalten sind, dass bei
einem Abbrand mindestens einer der Raketen sämtliche
Raketen am Flug gehindert sind.
[0006] In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst
die erfindungsgemäße Haltevorrichtung mindestens
zwei Aufnahmen für zwei Leitstäbe, noch weiter bevor-
zugt drei Aufnahmen für drei Leitstäbe beziehungsweise
vier Aufnahmen für vier Leitstäbe. Bevorzugt ist jeweils
eine Aufnahme einem Leitstab zugeordnet. In einer al-
ternativen Ausführungsform kann jedoch auch nur eine
Aufnahme vorgesehen sein, welche mehrere Leitstäbe
aufnimmt. So können beispielsweise in einer Aufnahme
zwei Leitstäbe, drei Leitstäbe, vier Leitstäbe oder mehr
Leitstäbe aufgenommen sein, entweder unmittelbar be-
nachbart zueinander oder beabstandet. Die mindestens
eine Aufnahme kann dabei einteilig oder mehrteilig aus-
gebildet sein, was bedeutet, dass die Aufnahme bei-
spielsweise aus einem Bauelement, zwei Bauelementen
oder mehreren Bauelementen gebildet ist.
[0007] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
das Haltelement wenigstens einen Stab auf, wobei der
wenigstens eine Stab durch wenigstens eine entspre-
chende Bohrungen in wenigstens einem Leitstab, bevor-
zugt in wenigstens zwei, drei, vier oder mehr Leitstäben
geführt ist.
[0008] Die Aufnahme umfasst vorteilhafterweise min-
destens ein Fixierelement, bevorzugt mindestens zwei
Fixierelemente, besonders bevorzugt sind die Fixierele-
mente gegenüberliegend in der Aufnahme angeordnet.
Die Anordnung in der Aufnahme erfolgt vorteilhafterwei-
se derart, dass die Fixierelemente in gegenüberliegende
Oberflächen des Leitstabes und damit in dessen Material
zumindest teilweise eingreifen. Ist der Leitstab vierkantig
und im Querschnitt insbesondere quadratisch ausgebil-
det, fixieren die vorzugsweise zwei Fixierelemente den
Leitstab über die parallelen sich gegenüberliegenden
Seitenflächen desselben. Ist der Leitstab beispielsweise
im Querschnitt rund ausgebildet, erfolgt eine Fixierung
durch vorzugsweise zwei Fixierelemente, die in etwa ge-
genüberliegend zumindest teilweise in einen solchen
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Leitstab hineinragen. Es kann jedoch auch vorgesehen
sein, dass die Aufnahme beispielsweise nur ein Fixiere-
lement aufweist, welches beispielsweise bei einer vier-
eckigen, insbesondere quadratischen Ausgestaltung
des Leitstabes im Querschnitt über eine Außenfläche
desselben zumindest teilweise in diesen hineingreift.
[0009] Bevorzugt ist das Fixierelement dorn- und/oder
zahnartig ausgebildet ist. Dabei kann das Fixierelement
ein-, zwei oder mehr Dorne beziehungsweise Zähne auf-
weisen, beispielsweise kann das Fixierelement auch in
einer Art einer Sägezahnreihe beziehungsweise - kette
ausgestaltet sein. Auch können beispielsweise in einer
Aufnahme auf einem Grund derselben ein, zwei, drei
oder mehr Dornen oder Zähne, auch beabstandet von-
einander, angeordnet sein, gegebenenfalls dann auch
auf der gegenüberliegenden Seite der Aufnahme
und/oder an deren Seitenwänden.
[0010] In einer weiter bevorzugten Ausführungsform
umfasst die erfindungsgemäße Haltevorrichtung eine
gelenkige Verbindung. Weiter bevorzugt sind das Ober-
teil und das Unterteil miteinander gelenkig verbunden.
Im Zusammenhang mit der Erfindung bedeutet das Merk-
mal "gelenkig verbunden" bevorzugt, dass Ober- und Un-
terteil durch wenigstens ein Gelenk verbunden sind. Der
Ausdruck "gelenkig verbunden" ist allerdings nicht auf
das vorliegen eines Gelenks beschränkt. So ist auch z.B.
eine Materialverdünnung in Form einer Falz von dem
Ausdruck "gelenkig verbunden" umfasst.
[0011] Das Oberteil und das Unterteil können dabei
mit Ihren jeweiligen Oberflächen einander zugewandt zu-
geordnet sein. So kann die Oberseite des Unterteils und
die Unterseite des Oberteils aufeinander zu liegen kom-
men oder aber diese beabstandet zueinander zur Bil-
dung einer der Aufnahme, zumindest in Teilbereichen,
gegebenenfalls auch zu Bildung mehrerer Aufnahmen,
zugeordnet sein. In eine alternative Ausführungsform,
die bevorzugt ist, sind Seitenflächen des Oberteils und
des Unterteils zumindest teilweise gegenüberliegend an-
geordnet. Eine derartige Ausbildung ist insbesondere
dann bevorzugt, wenn in einer Ausführungsform das
Oberteil und das Unterteil gelenkig miteinander verbun-
den sind.
[0012] Bei einer gelenkigen Verbindung kann jedoch
auch vorgesehen sein, dass die Seitenflächen des Ober-
teils und des Unterteils nicht zumindest teilweise gegen-
überliegend angeordnet sind, was bevorzugt dann der
Fall ist, wenn das Gelenk außerhalb des Oberteils oder
Unterteils angeordnet ist. Zur Erzeugung einer möglichst
einfachen Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Halte-
vorrichtung ist das Gelenk innerhalb des Oberteils und
des Unterteils angeordnet, so dass eine zumindest teil-
weise gegenüberliegende Anordnung der Seitenflächen,
die einander zugewandt sind, des Oberteils und Unter-
teils erfolgt. Das Gelenk kann beispielsweise stiftartig
ausgebildet sein, dabei ist vorzugsweise ein Stift durch
eine Bohrung im Oberteil und Unterteil geführt und bei-
spielsweise durch Vernietung oder ähnliches dort befes-
tigt, so dass ein Herausfallen des Stiftes verhindert ist.

Es kann jedoch auch beispielsweise ein scharnierartig
oder sonst wie ausgebildetes Gelenk vorgesehen sein,
welches beispielsweise auch außerhalb des Oberteils
und des Unterteils, jedoch gleichwohl diesen zugeordnet
sein kann. Das Gelenk kann auch einfach durch Vorse-
hung einer Materialverdünnung, insbesondere in Form
einer Falz, durch eine Überwurfhalterung, die ein Ende
des Ober- und Unterteils umfassen, oder auf jede andere
Art gebildet sein.
[0013] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Leitstab in einem Presssitz in der Aufnahme aufgenom-
men. Dabei kann ein solcher Presssitz zusätzlich zu der
Vorsehung von mindestens einem Fixierelement vorge-
sehen sein, oder aber auch alternativ zu der Vorsehung
eines Fixierelementes. Der Presssitz zeichnet sich da-
durch aus, dass dieser die mindestens zwei in der erfin-
dungsgemäßen Haltevorrichtungen gehaltenen Feuer-
werksraketen derart hinreichend hält, dass bei einem ins-
besondere unkontrolliertem Abbrand mindestens einer
der Raketen sämtliche Raketen einander zugeordnet
bleiben und deren Flug gehindert ist. Das Vorstehende
ist auch die Funktion, die der erfindungsgemäßen Vor-
sehung mindestens eines Fixierelementes zukommt.
[0014] Der Presssitz kann beispielsweise dadurch er-
folgen, dass bei einer zweiteiligen Aufnahme, wobei das
eine Teil durch das Unterteil und das andere Teil durch
das Oberteil der erfindungsgemäßen Haltervorrichtung
gebildet ist, diese Aufnahme derart definiert ist, dass die
Gesamthöhe der Aufnahme im geschlossenen Zustand
etwas geringer als eine Querschnittshöhe eines bei-
spielsweise quadratischen Leitstabes ist. Ebenso kann
die Dimensionierung der Breite der Aufnahme im ge-
schlossenen Zustand der erfindungsgemäßen Haltevor-
richtung etwas geringer definiert werden, als die eigent-
liche Breite des einzulegenden Leitstabes.
[0015] Vorteilhafterweise weist die erfindungsgemäße
Haltevorrichtung zur Erzeugung eines Presssitzes im
Ober- und/oder Unterteil mindestens eine Überschnei-
dung auf. Die Überschneidung ist dabei bezogen auf ei-
nen virtuellen in der Aufnahme aufgenommenen Leit-
stab, mit welchem die Überschneidung sich überlagert
definiert. Die Überschneidung erfolgt dabei vorzugswei-
se im Bereich mindestens einer Seitenwand des Leitsta-
bes. In Bezug auf einen tatsächlichen in einer Aufnahme
aufgenommenen Leitstab erfolgt dann ein Eindringen
dieses Überschneidungsteiles der Aufnahme in die Sei-
tenwand des Leitstabes, wodurch eine Quetschung be-
ziehungsweise Pressung erfolgt und der Leitstab sicher
in der Aufnahme gehalten ist.
[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform weist ei-
ne zweiteilige Aufnahme in deren oberen Teil, welcher
im Oberteil der erfindungsgemäßen Vorrichtung vorge-
sehen ist, einen Überschneidungsbereich auf, der letzt-
endlich zu einer Quetschung beziehungsweise Pressung
über eine Seitenwand beziehungsweise seitliche Wan-
dung eines in der Aufnahme aufgenommen Leitstabes
führt. Der Überschneidungsbereich ist daher vorteilhaf-
terweise in einer Seitenwand des oberen Aufnahmeteiles
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vorgesehen. Dabei kann beispielsweise die Aufnahme
im Bereich dieser Seitenwand derart ausgebildet sein,
dass die betreffende Seitenwandung des oberen Auf-
nahmeteiles und der Grund der Aufnahme in einem spit-
zen Winkel zueinander ausgebildet sind. Im Verhältnis
zu einem unteren Aufnahmeteil überragt vorteilhafter-
weise die dem unteren Aufnahmeteil zugewandte Sei-
tenwand des oberen Aufnahmeteils in ihrem Endbereich
eine entsprechende Seitenwand des unteren Aufnahme-
teils, steht mithin etwas in den von dem unteren Aufnah-
meteil gebildeten Raum hinein. Vorteilhafterweise ist
mindestens ein Überschneidungsbereich in einem obe-
ren Aufnahmeteil des Oberteils des erfindungsgemäßen
Haltevorrichtung angeordnet. Die einer Seitenwand mit
dem Überschneidungsteil gegenüberliegende Seiten-
wand weist vorteilhafterweise zumindest einen Bereich
auf, der einen rechten Winkel oder nahezu rechten Win-
kel mit dem Grund des oberen Aufnahmeteils bildet.
[0017] Grundsätzlich kann die Aufnahme, sei es eine
solche mit einem unteren Aufnahmeteil und mit einem
oberen Aufnahmeteil, oder beispielsweise auch nur eine
einteilige Aufnahme, eine Aufweitung aufweisen, die die
Aufnahme des Leitstabes erleichtert. Die Aufweitung
kann dabei beispielsweise derart ausgebildet sein, dass
zumindest ein Teilbereich einer Seitenwand der Aufnah-
me beziehungweise des oberen oder unteren Aufnah-
meteiles, bezogen auf eine Aufnahme(teil)grund, in ei-
nem stumpfen Winkel verläuft. Vorzugsweise ist mindes-
tens eine Aufweitung, bevorzugt zwei Aufweitungen, in
einem oberen Aufnahmeteil und damit in einem Oberteil
der erfindungsgemäßen Haltevorrichtung vorgesehen.
Weist die erfindungsgemäße Haltevorrichtung bevorzugt
im oberen Aufnahmeteil einen
[0018] Überschneidungsbereich auf, so ist vorzugwei-
se in der diesem gegenüberliegenden Seitenwand eine
Aufweitung vorgesehen, wobei sich der Aufweitungsbe-
reich an einen Teil dieser Seitenwand anschließt, die mit
dem Aufnahmegrund einen rechten oder etwa rechten
Winkel bildet. Ist beispielsweise ein Überschneidungs-
bereich in einem oberen Aufnahmeteil der erfindungsge-
mäßen Haltevorrichtung vorgesehen, weist vorzugswei-
se der untere Aufnahmeteil keine solche Überschnei-
dung auf. Jedoch kann vorgesehen sein, dass auch der
untere Aufnahmeteil eine solche Überschneidung auf-
weist. Der untere Aufnahmeteil kann dann beispielswei-
se keine Aufweitung aufweisen, weist jedoch bevorzugt
im Bereich beider Seitenwände einen Aufweitungsbe-
reich auf. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass
nur der obere Aufnahmeteil der erfindungsgemäßen Hal-
tevorrichtung eine oder zwei Aufweitungen beziehungs-
weise Aufweitungsbereiche aufweist, wohingegen der
untere Aufnahmeteil keine solche Aufweitung aufweist.
[0019] Vorteilhafterweise ist das Oberteil und das Un-
terteil aus einem Metallblech gefertigt, die weiter bevor-
zugt gelenkig miteinander verbunden sind. Das Oberteil
und/oder das Unterteil können jedoch beispielsweise
auch aus einem Kunststoffmaterial, insbesondere aus
einem hochtemperaturbeständigen, insbesondere auch

brandfestem Kunststoffmaterial, gebildet sein, oder aber
auch aus einem sonstigen schwer oder nicht brennbaren
Material. Ebenso ist vorteilhafterweise auch die gelenki-
ge Verbindung, die insbesondere als Gelenk ausgebildet
ist, aus einem metallischem Material gebildet, beispiels-
weise bei Vorsehung eines sehr einfachen Gelenkes, ge-
bildet durch Vorsehung eines Gelenkstiftes, durch Ein-
satz eines eben solchen Gelenkstiftes aus einem metal-
lischem Material. Aber auch andere Materialen sind für
das Gelenk denkbar, wie diese auch für das Oberteil
und/oder das Unterteil vorstehend beschrieben sind.
[0020] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin eine
Verpackungseinheit umfassend eine Umverpackung
und mindestens zwei in dieser angeordnete Feuerwerks-
raketen, die durch mindestens eine erfindungsgemäße
Haltevorrichtung zueinander gehalten sind. In einer be-
sonders bevorzugten Ausführungsform sind die Raketen
Kopf an Kopf, dass heißt parallel zueinander, oder aber
in Bezug auf die Köpfe entgegensetzt zueinander in der
Verpackungseinheit angeordnet.
[0021] Die Umverpackung ist vorteilhafterweise aus ei-
ner Kunststofffolie gebildet, bevorzugt aus einer hoch-
festen Kunststofffolie, beispielsweise hergestellt aus
High density-Polyethylen (HDPE) oder ähnlichen Mate-
rialen. Ansonsten kann die Verpackungseinheit auch
noch eine Kartonage, eine Bedienungsanleitung etc. um-
fassen. In der Kartonage können beispielsweise zur An-
ordnung der Leitstäbe der Raketen zueinander durch
entsprechende Mittel, beispielsweise Kunststoffschlau-
fen oder ähnliches, letztere gehalten sein. Eine entspre-
chende Halterung ist jedoch nicht ausreichend, um bei
einem insbesondere unkontrolliertem Abbrand die Feu-
erwerksraktete am Austreten aus der Verpackungsein-
heit zu hindern, und insbesondere eine Wurfweite von
unter 15 Metern sicher zustellen.
[0022] Schließlich betrifft die vorliegende Erfindung
auch eine Verwendung der erfindungsgemäßen Halte-
vorrichtung für mindestens zwei Feuerwerksraketen.
[0023] Diese und weitere Vorteile der vorliegenden Er-
findung werden an Hand der nachfolgenden Figuren nä-
her erläutert. Es zeigen:

Fig. 1: drei parallel zueinander angeordnete Feuer-
werksraketen, fixiert mit einer erfindungsge-
mäßen Haltevorrichtung in einer ersten Aus-
führungsform in einer Seitenansicht;

Fig. 2: die Haltevorrichtung gemäß Fig.1 in einem
geöffneten Zustand mit eingelegten Leitstä-
ben, in einer Seitenansicht;

Fig. 3: eine Einzelheit A der Fig.2 mit der dortigen
Haltevorrichtung im geschlossenen Zustand;

Fig. 4: drei parallel zueinander ausgerichtete Feu-
erwerksraketen mit einer erfindungsgemä-
ßen Haltevorrichtung gemäß einer zweiten
Ausführungsform;
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Fig. 5: die Haltevorrichtung gemäß der zweiten Aus-
führungsform gemäß Fig.4 in einem geöffne-
ten Zustand mit eingelegten Leitstäben in ei-
ner Seitenansicht;

Fig. 6: eine Einzelheit A der zweiten Ausführungs-
form der Haltevorrichtung gemäß Fig. 5 im
geschlossenen Zustand;

Fig. 7: vier gefächert und parallel zueinander ange-
ordnete Feuerwerksraketen mit einer erfin-
dungsgemäßen Haltevorrichtung mit einer
dritten Ausführungsform;

Fig. 8: die dritte Ausführungsform der Haltevorrich-
tung gemäß Fig.7 in einer Offenstellung mit
eingelegten Leitstäben in einer Seitenan-
sicht;

Fig. 9: eine Einzelheit A gemäß Fig.8 mit der Halte-
vorrichtung in der dritten Ausführungsform im
geschlossenen Zustand;

Fig. 10: vier abwechselnd zueinander zugeordnete
Feuerwerksraketen mit einer erfindungsge-
mäßen Haltevorrichtung einer vierten Aus-
führungsform;

Fig. 11: die vierte Ausführungsform der Haltevorrich-
tung gemäß Fig. 10 mit eingelegten Leitstä-
ben in Offenstellung in einer Seitenansicht;

Fig. 12: eine Einzelheit A gemäß Fig. 11 mit der vier-
ten Ausführungsform der Haltevorrichtung im
geschlossenen Zustand;

Fig. 13: drei parallel zueinander ausgerichtete Feu-
erwerksraketen mit einer erfindungsgemä-
ßen Haltevorrichtung in einer fünften Ausfüh-
rungsform;

Fig. 14: die vierte Ausführungsform der Haltevorrich-
tung gemäß Fig. 13 in geschlossenen Zu-
stand in einer Seitenansicht;

Fig. 15: die Einzelheit A der vierten Ausführungsform
der Haltevorrichtung gemäß Fig. 14 in ge-
schlossenen Zustand;

Fig. 16: drei parallel zueinander angeordneter Feu-
erwerksraketen mit einer erfindungsgemä-
ßen Haltevorrichtung einer sechsten Ausfüh-
rungsform;

Fig. 17: die sechste Ausführungsform der Haltevor-
richtung gemäß Fig.16 in einer Seitenan-
sicht.

[0024] Zunächst sei vorausgeschickt, dass die Erfin-
dung nicht die auf den in den Figuren gezeigten Merk-
malskombination beschränkt ist. Vielmehr sind die je-
weils in der Beschreibung einschließlich Figurenbe-
schreibung offenbarten Merkmale mit denjenigen in den
Figuren angegebenen Merkmalen kombinierbar. Insbe-
sondere ist die Ausbildung der in den Figuren gezeigten
Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Haltevor-
richtung mit drei oder vier Raketen, parallel zueinander,
gefächert beziehungsweise entgegengesetzt zueinan-
der, nur eine der möglichen Ausgestaltungsformen der
Anordnung der Feuerwerksraketen zueinander. Auch
können beispielsweise statt im Querschnitt gesehen
quadratischen Leitstäben runde Leitstäbe eingesetzt
werden. Auch können die Fixierelemente, Überschnei-
dungsbereiche und Aufweitungsbereiche beziehungs-
weise Aufweitungen und Überschneidungen auch an-
ders und in jedweder Form zueinander ausgebildet wer-
den, ebenso wie die Ausgestaltung des Oberteiles und
des Unterteiles der erfindungsgemäßen Haltevorrich-
tung nur eine beispielhafte ist. Schließlich ist darauf hin-
zuweisen, dass die in den Ansprüchen aufgenommenen
Bezugszeichen in keiner Weise den Schutzbereich der
vorliegenden Erfindung beschränken sollen, sondern le-
diglich die in den Figuren gezeigten Ausführungsbeispie-
le verweisen.
[0025] Fig.1 zeigt nun eine erste Ausführungsform ei-
ner erfindungsgemäßen Haltevorrichtung 10, die drei pa-
rallel zueinander angeordnete Feuerwerksraketen 12 mit
jeweils einem Leitstab 14 und jeweils einem Kopf 16 hält.
In der Draufsicht der Fig.1 ist erkennbar, dass die Halte-
vorrichtung 10 zweiteilig mit einem Oberteil 22 und einem
Unterteil 20 ausgebildet ist, die mit einem Gelenk 24 ver-
bunden sind. Das Gelenk 24 ist dabei durch einen Stift,
der durch entsprechende Bohrungen im Oberteil 22 und
Unterteil 20 geführt ist, gebildet, wobei der Gelenkstift
zur Bildung des Gelenkes 24 eine kopfartige Verbreite-
rung aufweist, um ein Herausfallen des Gelenkstiftes aus
dem Gelenk 24 zu verhindern.
[0026] Fig.2 zeigt nun in einer Offenstellung die zwei-
teilige Haltevorrichtung 10 mit dem Unterteil 20 und dem
Oberteil 22. Das Unterteil 20 weist eine Seitenfläche 21
auf, welche einen Teil einer entsprechend gegenüberlie-
genden Seitenfläche 23 des Oberteils 22 zugeordnet ist.
In Teilbereichen der Seitenflächen 21 und 23 erfolgt eine
Zuordnung derselben zueinander. Das obere Teil 22 ist
über einen Befestigungsbereich 25 mit dem Gelenk 24
verbunden. Die Bohrung für das Gelenk 24 im unteren
Teil 20 ist in etwa mittig in Bezug auf dessen Höhe aus-
geführt. Dies bedingt, dass die Leitststäbe 14 in einem
unteren Aufnahmeteil 18.2 etwa zur Hälfte aufgenom-
men sind, wohingegen ein oberer Aufnahmeteil 18.1 des
Oberteils 22 einen Aufnahmeraum für den über eine
Oberfläche beziehungsweise Oberkante 27 des Unter-
teils 20 hervorstehenden Teil der jeweiligen Leitstäbe 14
zur Verfügung stellt. Sowohl der untere Aufnahmeteil
18.2 als auch der obere Aufnahmeteil 18.1 weisen einen
Grund 17 auf. Im unteren Aufnahmeteil 18.2 sind die Leit-
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stäbe 14 jeweils unmittelbar am Grund 17 angeordnet.
Der untere Aufnahmeteil weist im Übrigen ausgehend
vom Grund 17 rechtwinklig angeordnete Seitenwände
auf, welche keinerlei Aufweitungen zu der Oberkante 27
des unteren Teiles 20 hin aufweisen.
[0027] Das obere Aufnahmeteil 18.1 im Oberteil 22 ist
hingegen anders ausgebildet als das untere Aufnahme-
teil 18.2 des Unterteils 20. Ausgehend vom Aufnahme-
grund 17 ist eine Seitenwand derart ausgebildet, dass
diese über einen Teilbereich in etwa rechtwinklig ausge-
hend vom Grund verläuft, und anschließend ein Aufwei-
tungsbereich zur Verfügung stellt, in dem ein weiterer
Teil der Seitenwand in Bezug auf den Aufnahmegrund
17 in einem stumpfen Winkel ausgebildet ist. Letztendlich
kann man die Ausbildung dieser Seitenwand des oberen
Aufnahmeteiles 18.1 auch dadurch beschreiben, dass
die einer Oberkante 29 zugewandte Ecke symmetrisch
entfernt wurde. Die gegenüberliegende Seitenwand je-
doch bildet mit dem Grund 17 einen stumpfen Winkel
über deren gesamte Länge. Dadurch wird ein Über-
schneidungsbereich beziehungsweise eine Überschnei-
dung 32 (siehe Fig.3) gebildet im Verhältnis zu dem un-
teren Teil 18.2 und dessen entsprechender Seitenwand
in sofern, als dass der Überschneidungsbereich 32 etwas
in einen durch den unteren Aufnahmeteil 18.2 gebildeten
und in Richtung auf das obere Aufnahmeteil 18.2 erwei-
tert gedachten Raum hineinragt.
[0028] Aufgrund dieser spezifischen Ausbildung des
oberen Aufnahmeteiles 18.1 erfolgt eine Quetschung be-
ziehungsweise Pressung des eingelegten Leitstabes 14
bei Überführung des Oberteiles 22 in eine Schließstel-
lung auf das Unterteil 20 zu, wie in Fig. 3 gezeigt. Fig.3
ist dabei zunächst auch ein Überlappungsbereich 46 des
Unterteils 20 und des Oberteils 22 zu entnehmen, in wel-
chem die sich gegenüberliegenden Oberflächen der Sei-
tenwände 21 und 23 des Unterteils 20 und des Oberteils
22 überdecken und zur Anlage kommen können. Auf-
grund der Überschneidung 32 des oberen Aufnahmetei-
les 18.1 kann letztendlich dieser Bereich in den Leitstab
14 eindringen und eine Quetschung bzw. eine Pressung
des Leitstabes 14 innerhalb der durch den unteren Auf-
nahmeteil 18.1 und den oberen Aufnahmeteil 18.2 gebil-
deten Aufnahme 18 erzeugen.
[0029] Fig.4 zeigt eine erfindungsgemäße Haltevor-
richtung einer zweiten Ausführungsform, beispielhaft
wiederum dargestellt bezogen auf die Anordnung dreier
Raketen 12 mit ihren Leitstäben 14 und Köpfen 16, ent-
sprechend der Vorsehung insgesamt dreier Aufnahmen
18 in der Haltevorrichtung 10. Diese zweite Ausführungs-
form der Haltevorrichtung 10 weist ebenfalls ein Unterteil
20 und ein Oberteil 22, verbunden über ein Gelenk 24,
auf, wobei Unterteil 20 und Oberteil 22 parallel zueinan-
der in einer Draufsicht angeordnet sind, wie Fig. 4 zu
entnehmen.
[0030] Fig.5 zeigt die zweite Ausführungsform der Hal-
tevorrichtung 10 in einer Offenstellung im Detail. Das Ge-
lenk 24 ist hier im Vergleich zu demjenigen der ersten
Ausführungsform gemäß insbesondere Fig.2 anders

ausgebildet, in dem in einer einer Oberkante 27 des Un-
terteils 20 nahen Ecke desselben eine Bohrung zur Aus-
bildung des Gelenkes 24 vorgesehen ist. Entsprechend
ist eine Bohrung in einer einer Oberkante 29 des Ober-
teils 22 nahen Ecke des Oberteiles 22 vorgesehen.
Durch diese Ausbildung des Gelenkes, welches ohne
einen Befestigungsbereich 25 gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform des Oberteiles 22 auskommt, ist letztendlich
bedingt, dass jeder Leitstab 14 nahezu vollständig in ei-
ner jeden der unteren Aufnahmeteile 18.2 aufgenommen
ist. Dabei kann jedoch beispielsweise vorgesehen sein,
dass ein jeder Leitstab 14 noch etwas über die Oberkante
27 des Unterteils 20 hervorragt.
[0031] Ansonsten ist der untere Aufnahmeteil 18.2 der-
art ausgebildet, dass die Seitenwand bezogen auf einen
Aufnahmegrund 17 rechtwinklig ausgebildet sind. Am
Aufnahmegrund 17 sowohl des unteren Aufnahmeteils
18.2 als auch eines oberen Aufnahmeteils 18.1 ist jeweils
ein im Querschnitt gesehen als Zahn 28.1 beziehungs-
weise 28.2 ausgebildetes Fixiermittel vorgesehen, wel-
ches in etwa mittig am Aufnahmegrund 17 des unteren
beziehungsweise oberen Aufnahmeteiles 18.1, 18.2 an-
geordnet ist.
[0032] Das obere Aufnahmeteil 18.1 weist an beiden
Seitenwänden einen Teilbereich auf mit jeweils einer Auf-
weitung 19, wie dies im Hinblick auf eine Seitenwand
bereits betreffend die erste Ausführungsform gemäß
Fig.2 der Haltevorrichtung 10 beschrieben ist. Der wei-
tere Teil der Seitenwand des oberen Aufnahmeteils 18.1
ist in einem rechten Winkel im Bezug auf den Aufnah-
megrund 17 des oberen Aufnahmeteils 18.1 ausgebildet.
[0033] Fig.6 zeigt nun die Haltevorrichtung 10 gemäß
der zweiten Ausführungsform in einer Einzelheit in einer
Schließstellung, aus welcher ersichtlich ist, dass der
Zahn 18.1 des oberen Aufnahmeteils 18.1 und der Zahn
18.2 des unteren Aufnahmeteils 18.2 in das Material des
Leitstabes 14 hineinragen und dadurch eine Fixierung
desselben in der Aufnahme 18 erfolgt.
[0034] Fig.7 bis Fig. 9 zeigen in einer dritten Ausfüh-
rungsform eine Haltevorrichtung 10, die insgesamt vier
Kopf an Kopf, jedoch gefächert ausgerichtete Feuer-
werksraketen 12 mit Ihren Leitstäben 14 und Köpfen 16
hält. Dementsprechend weist die Vorrichtung 10 auch
vier Aufnahmen 18 auf. Die Aufnahmen 18 sind dabei
mit einem oberen Aufnahmeteil 18.1 und einem unteren
Aufnahmeteil 18.2 identisch zu denjenigen der zweiten
Ausführungsform gemäß den Fig. 4 bis Fig. 6 ausgebil-
det. Lediglich die Dimensionierung eines Unterteils 20
und eines Oberteils 22 der vierten Ausführungsform der
Haltevorrichtung 10, insbesondere betreffend die Anord-
nung der Aufnahmen 18 zueinander, ist unterschiedlich
im Vergleich zu der zweiten Ausführungsform gemäß
den Fig. 4 bis Fig. 6, was seinen Grund in der unter-
schiedlichen Ausrichtungen der vier Feuerwerksraketen
12 hat.
[0035] Fig.10 zeigt eine vierte Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Haltevorrichtungen 10 zur Aufnahme
von vier in Bezug auf Köpfe 16 entgegengesetzt zuein-
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ander angeordneten Feuerwerksraketen 12 mit den je-
weiligen Leitstäben 14. Ansonsten sind die Aufnahmen
18 mit ihrem oberen Aufnahmeteil 18.2 in einem Oberteil
22 und einem unteren Aufnahmeteil 18.2 in einem Un-
terteil 20 identisch ausgebildet wie bei der zweiten und
dritten Ausführungsform gemäß den Fig. 4 bis Fig.6. Im
Unterschied zur dritten Ausführungsform ist die Dimen-
sionierung des Unterteils 20 und des Oberteiles 22 in
Hinblick auf die Anordnung der vier Aufnahmen 18 un-
terschiedlich zu derjenigen insbesondere in der dritten
Ausführungsform gemäß den Fig. 7 bis Fig.9 gezeigten,
was seinen Grund in der in Bezug auf die Köpfe 16 ent-
gegen gesetzt zueinander erfolgten Anordnung der vier
Feuerwerksraketen 12 hat.
[0036] Die Unterteile 20 und Oberteile 22 der ersten
bis vierten Ausführungsform gemäß den Fig. 1 bis Fig.
12 sind vorteilhafterweise aus Metallblechen hergestellt,
bevorzugt durch Stanzen. Das Gelenk 24 ist jeweils aus
einem Gelenkstift 24, ebenfalls aus einem metallischen
Material, hergestellt, so dass insgesamt die vier Ausfüh-
rungsformen gemäß den Fig. 1 bis Fig.12 feuer- bezie-
hungsweise brandfest ausgebildet sind. Zudem sind die-
se Haltevorrichtungen 10, bezogen auf die Gesamtlänge
der Leitstäbe 14, die die Köpfe 16 der Feuerwerksraketen
12 überragen, relativ nahe an den Köpfen 16 angeordnet.
Bevorzugt sind die jeweiligen Haltevorrichtungen nicht
mehr als 10 cm entfernt von einer Unterkante der Köpfe,
bevorzugt nicht mehr als 20 cm an den Leitstäben 14 der
Feuerwerksraketen 12 angeordnet. Besonders bevor-
zugt ist eine Ausgestaltung gemäß der ersten und der
vierten Ausführungsform. Bei der vierten Ausführungs-
form ist insbesondere vorteilhaft, dass aufgrund der im
Bezug auf die Köpfe entgegen gesetzten Anordnungen
der Feuerwerksraketen 12 zueinander sich bei einem
möglichen gleichzeitigen Zünden zweier Raketen sich
deren Schubkräfte gegenseitig aufheben, wodurch eine
weiter bevorzugt deutliche Verringerung der Wurfweite
erfolgt.
[0037] Fig. 13 zeigt eine fünfte Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Haltevorrichtung 10 im Bezug auf
drei parallel zueinander angeordnete Feuerwerksrake-
ten 12 mit ihren jeweiligen Leitstäben 14 und Köpfen 16.
Die Haltevorrichtung 10 ist aus einem unteren Metall-
streifen 20 und einem oberen Metallstreifen 22 gebildet,
die biegsam sind. Diese weisen in einem Mittelbereich
44 auf den einander zugewandten Oberflächen jeweils
eine Zahnreihe 30.1 beziehungsweise 30.2 zur Bildung
je eines Fixiermittels 26 auf, welches gleichzeitig meh-
rere Leitstäbe 14 in einer einzigen Aufnahme 18 fixiert.
In einem Endbereich 42.1 ist das Unterteil 20 und das
Oberteil 22 miteinander biegsam verbunden. Im Endbe-
reich 42.1 kann auch im Ober- und/oder Unterteil 20 bzw.
22 eine Materialverdünnung in Form einer Falz vorgese-
hen sein, um eine Gelenkigkeit herzustellen. Auch könn-
te alternativ eine Überwurfhalterung den Endbereich
42.1 von seinem Ende aus umfassen, so dass mecha-
nisch eine Gelenkigkeit zur Verfügung gestellt ist. Über
einen Endbereich 42.2, welcher eine geringere Höhe zwi-

schen den einander zugeordneten Oberflächen des Un-
terteils 20 und des Oberteils 22 aufweist als im Bereich
der Aufnahme 18, kann dann eine Aufweitung der Hal-
tevorrichtung 10 erfolgen, und hierdurch Leitstäbe 14 von
Feuerwerksraketen 12 eingelegt werden. Durch ein
Schließen durch Zusammendrücken des Unterteils 20
und des Oberteils 22 erfolgt dann eine Fixierung der drei
Leitstäbe 14 der Feuerwerksraketen 12. Der Endbereich
42.1 kann daher auch als Gelenkbereich im Sinne der
vorliegenden Erfindung angesprochen werden. Es kann
jedoch auch alternativ vorgesehen sein, dass der End-
bereich 42.1 genauso ausgebildet ist wie der Endbereich
42.2, mithin auf ein Gelenk verzichtet wird. Dann erfolgt
einfach eine Pressung des Unterteils 20 mit dem Oberteil
22, wobei dann aufgrund der Vorsehung der Zahnreihen
30.1 und 30.2 als Fixiermittel 26 eine hinreichende Fixie-
rung der drei Leitstäbe 14 der Feuerwerksraketen 12 er-
zielbar ist. Fig. 15 zeigt dabei im Detail, dass die einzel-
nen Zähne der Zahnreihen 30.1 und 30.2 in das Material
des Leitstabes 14 eingreifen.
[0038] Fig. 16 zeigt eine sechste Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Haltevorrichtung 10, die sich von
derjenigen der Fig. 1 bis Fig. 15 unterscheidet. Gemäß
Fig. 16 sind wiederum drei Feuerwerksraketen 12 Kopf
an Kopf parallel zueinander mit ihren Leitstäben 14 und
Köpfen 16 angeordnet und durch die Haltevorrichtung
10 gehalten. Die Haltevorrichtung weist dabei einen Stab
38 auf, welcher durch entsprechende Bohrungen 40 in
den Leitstäben 14 geführt ist. Im Bereich der Bohrungen
kann dabei noch klebriges Material zu einer gewissen
Vorfixierung beziehungsweise Haltung der Leitstäbe 14
vorgesehen sein. Der Stab 38 weist an seinen beiden
Enden jeweils eine Endplatte 36.1 beziehungsweise 36.2
auf, welche jeweils an einer Seitenwand der äußeren
Leitstäbe 14 anliegen. Auch hierdurch kann durch einen
unkontrollierten Abbrand einer Feuerwerksrakete 12 ei-
ne Verhinderung sämtlicher Raketen am Flug erzielt wer-
den.
[0039] Mit der erfindungsgemäßen Haltevorrichtung
wird damit einer Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, wel-
ches es insbesondere ermöglicht, Feuerwerksraketen
frei verkäuflich zu gestalten, da diese die Vorschriften
und Regulierungen in Hinblick auf die Lagerung den
Transport insbesondere betreffend einen unkontrollier-
ten Abbrand erfüllen.

Patentansprüche

1. Haltevorrichtung (10) für mindestens zwei Feuer-
werksraketen (12), die einen Leitstab (14) und einen
Kopf (16) umfassen, dadurch gekennzeichnet,
dass beabstandet von Kopf (12) die mindestens
zwei Leitstäbe (14) zueinander gehalten sind derart,
dass bei einem Abbrand mindestens einer der Ra-
keten (12) sämtliche Raketen (12) am Flug gehindert
sind.
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2. Haltevorrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass diese mindestens eine Aufnah-
me (18) für mindestens einen Leitstab (14) umfasst.

3. Haltevorrichtung gemäß Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aufnahme (18) mindestens
ein Fixierelement (26) umfasst.

4. Haltevorrichtung gemäß Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Fixierelement (26) dorn-
und/oder zahnartig ausgebildet ist.

5. Haltevorrichtung gemäß der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass diese ein
Oberteil (22) und ein Unterteil (20) umfasst.

6. Haltevorrichtung gemäß Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Oberteil (22) und das Un-
terteil (20) gelenkig (24) miteinander verbunden
sind.

7. Haltevorrichtung gemäß einem der Ansprüche 5
oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Ober-
teil und/oder das Unterteil (20, 22) aus einem Me-
tallblech gefertigt sind.

8. Haltevorrichtung gemäß einem der Ansprüche 5 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass einander zuge-
wandter Oberflächen (21,23) des Oberteils und des
Unterteils (20, 22) zumindest teilweise gegenüber-
liegend angeordnet sind.

9. Haltevorrichtung gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Leitstab (14) in einem Presssitz (34) in der Aufnahme
(18) aufgenommen ist.

10. Haltevorrichtung gemäß Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Erzeugung des Presssitzes
(34) das Oberteil (22) und/oder das Unterteil (20)
mindestens eine Überschneidung (32) aufweist.

11. Verpackungseinheit umfassend eine Umverpa-
ckung und mindestens zwei in dieser angeordnete
Feuerwerksraketen (12), die durch mindestens eine
Vorrichtung (10) gemäß einem der Ansprüche 1 bis
10 zueinander gehalten sind.

12. Verpackungseinheit gemäß Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die Raketen (12) Kopf (16)
an Kopf (16) oder in Bezug auf die Köpfe (16) ent-
gegengesetzt zueinander in der Verpackungseinheit
angeordnet sind.

13. Verwendung einer Haltevorrichtung (10) gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10 für mindestens zwei
Feuerwerksraketen (12).
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